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Zusammenfassung
Bei einem Besatz mit nichtheimischen, nordamerikanischen Krebsen geht die Gefährdung für
heimische Arten vor allem durch die Übertragung der Krebspest aus. Die Landesgesetze neh-
men Bezug auf einen Besatz mit nichtheimischen, landesfremden Tieren bzw. Wassertieren.
Sowohl nach den Fischereigesetzen, als auch nach den Naturschutzgesetzen ist ein solcher
Besatz bewilligungspflichtig. Nach den Untersuchungen bezüglich Krebspestverbreitung und
Populationsdynamik kann eine solche Bewilligung in keinem Bundesland erteilt werden. Die
Landesgesetze wurden und werden leider weitgehend ignoriert bzw. umgangen.
Von den Bundesgesetzen sind das Wasserrecht und das Strafgesetzbuch von Belang. Während
das Wasserrechtsgesetz nur mäßige Anhaltspunkte bietet, kommen die (für die Flußkrebsfrage)
bisher eher unbekannten Paragraphen 180–183 in aller Härte zutragen. Bei strenger Ausle-
gung ist jede Freisetzung auch nur eines nordamerikanischen Krebses bereits strafbar.
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§ Aufregung um Gerichtsurteil über Fischereirechte
Für Oberösterreich kein Grund zur Beunruhigung

Für große Aufregung bei den Fischereibe-
rechtigten in fast allen Bundesländern sorgt
ein kürzlich ergangenes Urteil des Obersten
Gerichtshofes (OGH) zum Kärntner Fischerei-
gesetz (Ob 203/99f, 1999082). Bei diesem
Rechtsstreit zwischen einem Fischereibe-
rechtigten am Ossiacher See und der Repu-
blik Österreich (öffentliches Wassergut) ging
es letztlich darum, ob das strittige Fischerei-
recht als Dienstbarkeit im Grundbuch richtig
und vollständig eingetragen worden ist, näm-
lich als Ersichtlichmachung sowohl beim

»herrschenden« wie auch beim »dienenden«
Grundstück. Nach § 2 des (zwischenzeitig
durch ein neues Gesetz abgelösten) Kärntner
Fischereigesetzes 1951 ist das Fischereirecht
in Gewässern, die nicht Privatgewässer sind,
als Grunddienstbarkeit zu behandeln, wenn
es – wie im Streitfall –  mit dem Eigentum
einer Liegenschaft verbunden ist. Allein durch
die Ersichtlichmachung im Gutsbestandblatt
des herrschenden Grundstücks – wie im
Streitfall – werde das Fischereirecht nicht er-
worben. Die Übertragung dieses Rechts
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könne somit nur durch dessen Einverleibung
auf dem dienenden Grundstück bewirkt wer-
den.
Der Hauptverband der Land- und Forstwirt-
schaftsbetriebe Österreichs hat dieses OGH-
Urteil (wohl etwas voreilig) zum Anlaß einer
Presseaussendung genommen, in welcher er
die Befürchtung ausspricht, daß den Fisch-
ereiberechtigten in ganz Österreich ihre an-
gestammten Rechte brutal weggenommen
würden.
Für Oberösterreich kann diese Befürchtung
aber nicht geteilt werden. Die OÖ. Landesre-
gierung hat dazu folgende Stellungnahme
verlautbart: »Nach eingehender Prüfung jener
Entscheidung des Obersten Gerichtshofes in
einer Kärntner Fischereiangelegenheit, die zur
Verunsicherung unter Oberösterreichs Fi-
schern geführt hat, kann seitens der Agrar-
und Forstrechts-Abteilung des Amtes der OÖ.
Landesregierung beruhigt werden. Die fisch-
ereigesetzliche Ausgangslage, auf die sich die
oberstgerichtliche Entscheidung bezieht, ist
völlig anders gelagert und bedingt – im Ge-
gensatz zu Oberösterreich – die Einhaltung
bestimmter grundbuchsrechtlicher Form-
erfordernisse für den Eigentumserwerb. Eine
Anwendung dieses OGH-Spruchs für Ober-
österreich ist daher auszuschließen.« 

HR Dr. Karl Wögerbauer

Der Stör. Gebhard Reichle, 1997. 80 Seiten,
mit zahlreichen Abbildungen, davon 43
Farbfotos. ISBN 3-7847-91158. Verlag
Laßleben, Kallmünz, DM 36,80.

In dieser Broschüre werden die für die Teich-
wirtschaft wichtigsten Störarten kurz vorge-
stellt, und der Teichwirt findet darin eine aus-
führliche Anleitung zu ihrer künstlicher Fort-
pflanzung und weiteren Aufzucht.
Der knapp gehaltene Text wird durch ausge-
zeichnete Fotos gut ergänzt. Auch einige
Druckfehler (auf Seite 14 wird der Polypterus
irrtümlich als ausgestorben bezeichnet)
schmälern nicht den Wert dieses Lehrbuches.
Für alle, die sich für diese altertümlichen Fi-
sche interessieren, und besonders für Teich-

wirte, die sich mit der Fortpflanzung und Auf-
zucht von Stören beschäftigen, ist diese ein-
zige deutschsprachige Anleitung zur Stör-
zucht sehr zu empfehlen. E. Kainz

DANA FEED: Führungskraft 
für neues Forschungs- und
Entwicklungszentrum

Der Fischfutterprodu-
zent DANA FEED A/S,
Dänemark, hat Herrn
Bjarne Hald Olsen als
Manager des For-
schungs- und Ent-
wicklungszentrums für
Fischfutter eingestellt,
das derzeit in der
Nähe des Werkes in
Bau ist.
Bjarne Hald Olsen, 
37Jahre alt und absolvierter Umwelttechniker,
war bisher als Berater der Aquakultur-
Branche tätig, in der er als international aner-
kannter Experte für Fischzuchtkonzepte auf 
Recycling-Basis gilt. Er war u. a. Geschäfts-
führer der größten europäischen Anlage zur 
Weiterzucht von Wildaal, Farsund Aqua in
Norwegen.

MARKTNEUHEITEN

ÖBf Ö s t e r r e i c h i s c h e
B u n d e s f o r s t e A G

Ankauf der Fischzucht Öhlinger
in Kainisch durch die ÖBf AG 
abgeschlossen
Am 9. Februar 2001 war es soweit. Der Kauf-
vertrag zwischen Herrn  Gustav Öhlinger und
der ÖBf AG wurde unterschrieben. Somit stei-
gen die ÖBf AG neben den derzeitigen Fisch-
zuchten am Grundlsee und in Spital a. P. im
Bereich der Forellen- und Saiblingzucht im
größeren Maßstabe ein.
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